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Zug, 15. November 2022 rv 

 

Vernehmlassung der SPK-S zur Änderung des Erwerbsersatzgesetzes 

 

Sehr geehrter Herr Präsident der Staatspolitischen Kommission  

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Mit Schreiben vom 25. August 2022 haben Sie uns eingeladen, zum Vorentwurf der SPK -S be-

treffend Änderung des Erwerbsersatzgesetzes Stellung zu nehmen.  

 

Die vorliegende Gesetzesänderung geht zurück auf vier Standesinitiativen (Zug, Baselland,  

Luzern, Basel-Stadt), welche eine Änderung der Bundesgesetzgebung verlangten, damit 

Frauen nach der Geburt eines Kindes auf allen föderalen Legislativebenen ihre politischen 

Mandate während des Mutterschaftsurlaubs wahrnehmen können, ohne dadurch den Anspruch 

auf die Mutterschaftsentschädigung zu verlieren. 

 

Wir begrüssen den Vorentwurf und haben keine Änderungsanträge.  

 

Eine allfällige Ausweitung der vorliegend vorgesehenen Ausnahmeregelung für Parlamentarie-

rinnen auf die Exekutive/Judikative oder auf alle Frauen lehnen wir ab, da diese zu einer Auf-

weichung des Mutterschutzes führen würde. Der Mutterschutz und die Mutterschaftsversiche-

rung sind grosse Errungenschaften, die nicht untergraben werden dürfen.  Die strikte Auslegung 

der Regeln über die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit in Art.16c und 16e des Erwerbser-

satzgesetzes (EOG; SR 834.1) dient dem Mutterschutz.   

 

Zum Minderheitsantrag: Die von der Minderheit vorgeschlagene Variante ist zwar konsequen-

ter, da sie nicht nach Arbeit im Plenum oder einer Kommission unterscheidet, sondern sich da-

ran orientiert, ob eine Stellvertretung möglich ist oder nicht. Jedoch würde diese Variante be-

deuten, dass jeweils eine Bestätigung bezüglich Stellvertretungsmöglichkeit eingereicht und 

geprüft werden müsste. Diese Regelung wäre komplizierter und weniger verständlich in der 

Umsetzung, weshalb wir den Minderheitsantrag ablehnen.   

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
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Freundliche Grüsse 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

sign.  sign. 

 

Martin Pfister Tobias Moser  

Landammann Landschreiber 

 

 

 

Versand per E-Mail an: 

- andrea.kuenzli@bsv.admin.ch  

- Gesundheitsdirektion (info.gd@zg.ch) 

- Ausgleichskasse Kanton Zug (info@akzug.ch) 

- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung 
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